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Zur Sicherung son Bauforderuugcu.
SOßir erhalten oon gefd)ähter ©eite einen AuSzug auS

beut neuen beutfdfjen 9teid)Sgefehe über bie Sicherungen
bcr Sauforberungen, mit ber Sitte, biefe unfern Sefern

jur Kenntnis p. bringen, roetchem Söunfche mir um fo
bereitroißiger entfpred)en, als aud) bei unS eine gefetj=
Ii cî) e Regelung bief er Materie, bie oießeid)t in ber
neuen Btmlorbnung uiebergelegt ift (näheres h^über ift
unS nicht befannt), nictjt nur roünfchenSroert, fonbern als
f)öü)ft notmenbig unb unerläßlich erfct)eint.

S)ie betr. Seftimmungen tauten (mit SSeglaffung beS

@iuleitungSfat;eS) :

©rfter .Abf d)nitt.
Allgemeine ©tdjcrungômafjregeln.

§ 1. 2)er ©mpfänger non Saugelb ift verpflichtet,
öaSSaugelb zur Sefriebigung fold)er ißerfonen, bie an
ber |)erfteßung beS SaueS auf ©runb eineS 9ß3er£=,

$ienft= ober SieferungSoertrageS beteiligt finb, p oer=
loenben. ©ine anberroeitige Serroenbung beS SaugelbeS
ift bis p bem Setrage ftatttpft, itt roetd)em ber @m=

pfänger auS anberen Mitteln ©laubiger ber bezeichneten
Strt bereits befriebigt hat.

3ft ber ©mpfänger'felbfi an ber fperfteßung beteiligt,
fo barf er baS Saugelb in fpöhe ber |)älfte beS ange=
meffenen MerteS ber non ihm in ben Sau nerroenbeten
Seifiung, ober, roenn bie Seiftung non ihm noch aicht in
ben Sau nerroenbet morben ift, ber non ihm geleifteten
Arbeit unb ber non ihm gemachten Auslagen für fiel)
behalten.

Saugelb finb ©etbbeträge, bie zum Bmecte b>er Se=
ftreitung ber Koften eineS SaueS in ber SBeife gemährt
werben, baß zur ©icherung ber Anfprüdfe beS ©elb=
gcbcrS eine fppoihef ober ©runbf'chulb an bem zu be=

baueuben ©runbftücte bient ober bie llebertragung beS

SigentumS an bem ©runbftüct erft nad) gänglicljer ober
teiuoeifer fperfteßung beS SaueS erfolgen foil. Als
©etbbeträge, bie zum Bmede ber Seftreitung ber Koften
eines Saues gemährt merben, gelten iitSbefonbere:

1. fotehe, beren Auszahlung ober beren Seftimmung
be§ ßroecfeS ber Sermenbung nach Maßgabe beS

Fortfd)reitenS beS SaueS erfolgen foil,
2. foteße, bie gegen eine als Saugelbtppothef be=

zeichnete ôppothef (§ 33) gemährt merben.
§ 2. ;fur Rührung eines Saubud)eS ift verpflichtet,

wer bie .ßerftellung eineS 9teubaueS unternimmt unb
entroeber Saugeroerbetreibenber ift ober fid) für ben
pjeubau Saugelb gemäßren läßt. lieber jeben Sßeubau
ift gefonbert Such zu führen.

Aeubau im ©inne biefeS ©eJeßeS ift bie ©rriçhtung
eines ©ebäubeS auf einer Sauftelle, bie zur 3eü ber

©rteilung ber Sauerlaubnis unbebaut ober nur mit Sam
m erfen untergeorbneter Art ober mit folcßen Sauroerfen
befeßt ift, melche zum Bmecïe ber ©rrichtung beS ©e=
bäubeS abgebrochen merben foßen.

AuS bem Saubuche müffen fich ergeben:
1. bie ißerfonen, mit benen ein 2Bert=, ®tenfi= ober

SieferungSoertrag abgefchloffen ift, bie Art ber
biefen ißerfonen übertragenen Arbeiten unb bie
oereinbarte Sergütung ;

2. bie auf jebe gorberung geleifteten Zahlungen unb
bie ßeit biefer (Zahlungen;

3. bie |>öl)e ber zur Seftreitung ber Saul'often ju=
gefiederten Mittel unb bie ißerfon beS ©elbgeberS
fomie proect'beftimmung unb £>öße berjenigen Se=

träge, bie gegen ©ießerfteflung burcß baS zu be=

bauenbe ©runbftücf (§ 1 Abf. 3), jeboeß nicht
Zur Seftreitung ber Saul'often gemährt merben;

4. bie einzelnen in Anrechnung auf bie unter Biffer
3 genannten Mittel ^an ben SuchfüßrungSpfticßs
tigen ober für feine Aecßmmg geleifteten 3aßl=
ungen unb bie Bett biefer Baßlungen;

5. Abtretungen, ißfänbungen ober fonftige Serfüg*
ungen über biefe Mittet;

6. bie Seträge, bie ber SuchführungSpflid)tige für
eigene Seiftungen in ben Sau auS biefen Mitteln
entnommen hat.

1£)aS Such ift t>i§ zum Ablaufe non fünf Bahren,
non ber Seenbigung beS leßteingetragenen SaueS an
gerechnet, aufzubewahren.

§ 3. SDte Sorfchriften be§ § 2 finben auch auf ltm=
bauten Anmenbung, roenn für ben Ilmbau Saugelb ge=

mährt mirb.
§ 4. Sei Neubauten ift ber Sauleiter verpflichtet,

an leicht fichtbarer ©teße einen Anfcßlag anzubringen,
roelcßer ben ©tanb, ben Familiennamen unb roenigftenS
einen auSgefchriebenen Sornamen fomie ben Moßnort
beS ©igentümerS, unb faßS biefer bie ^erfteßung beS

©ebäubeS ober eineS einzelnen SeileS beS ©ebäubeS
einem Unternehmer übertragen hat, beS Unternehmers in
beutlid) lesbarer unb unoerroifchbarer ©chrift enthalten
muff. Sfötrb ber Sau non einer Firma als ©igentümer
ober Unternehmer ausgeführt, fo ift biefe unb ber Ateber=

laffungSort anzugeben.

§ 5. Saugelbempfänger, melche ihre 3ahl»»gen ein=

gefteßt haben ober über beren Sermögen baS KonfurS=
oerfahren eröffnet morben ift unb beren im § 1 Abf. 1

bezeichnete ©laubiger zur 3eit ber BahtungSeinfteßung
ober ber KonturSeröffnung benachteiligt finb, merben
mit ©efängniS nicht unter einem Monat beftraft, roenn
fie vorfä^lich zum Stachteile ber bezeichneten ©täubiger
ben Sorfchriften beS § 1 zuroibergehanbelt haben, ©inb
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zur 5>àem«g von KMoràngen.
Wir erhalten von geschätzter Seite einen Auszug aus

dem neuen deutschen Reichsgesetze über die Sicherungen
der Bauforderungen, mit der Bitte, diese unsern Lesern

zur Kenntnis zu, bringen, welchem Wunsche wir um so

bereitwilliger entsprechen, als auch bei uns eine gesetz-
liche Regelung dieser Materie, die vielleicht in der
neuen Zivilordnung niedergelegt ist (näheres hierüber ist
uns nicht bekannt), nicht nur wünschenswert, sondern als
höchst notwendig und unerläßlich erscheint.

Die betr. Bestimmungen lauten (mit Weglassung des
Einleitungssatzes) :

Erster.Abschnitt.
Allgemeine Sicherungsmaszregeln.

Z 1. Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet,
das Baugeld zur Befriedigung solcher Personen, die an
der Herstellung des Baues auf Grund eines Werk-,
Dienst- oder Lieferungsvertrages beteiligt sind, zu ver-
wenden. Eine anderweitige Verwendung des Baugeldes
ist bis zu dem Betrage statthaft, in welchem der Em-
pfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der bezeichneten
Art bereits befriedigt hat.

Ist der Empfänger selbst an der Herstellung beteiligt,
so darf er das Baugeld in Höhe der Hälfte des ange-
messenen Wertes der von ihm in den Bau verwendeten
Leistung, oder, wenn die Leistung von ihm noch nicht in
den Bau verwendet worden ist, der von ihm geleisteten
Arbeit und der von ihm gemachten Auslagen für sich

behalten.

Baugeld sind Geldbeträge, die zum Zwecke der Be-
streitung der Kosten eines Baues in der Weise gewährt
werden, daß zur Sicherung der Ansprüche des Geld-
gebers eine Hypothek oder Grundschuld an dem zu be-
bauenden Grundstücke dient oder die Uebertragung des
Eigentums an dem Grundstück erst nach gänzlicher oder
teuweiser Herstellung des Baues erfolgen soll. Als
Geldbeträge, die zum Zwecke der Bestreitung der Kosten
eines Baues gewährt werden, gelten insbesondere:

1. solche, deren Auszahlung oder deren Bestimmung
des Zweckes der Verwendung nach Maßgabe des
Fortschreitens des Baues erfolgen soll,

2. solche, die gegen eine als Baugeldhypothek be-
zeichnete Hypothek (Z 33) gewährt werden.

§ 2. Zur Führung eines Baubuches ist verpflichtet,
wer die Herstellung eines Neubaues unternimmt und
entweder Baugewerbetreibender ist oder sich für den
Neubau Baugeld gewähren läßt. Ueber jeden Neubau
ist gesondert Buch zu führen.

Neubau im Sinne dieses Gesetzes ist die Errichtung
eines Gebäudes auf einer Baustelle, die zur Zeit der

Erteilung der Bauerlaubnis unbebaut oder nur mit Bau-
werken untergeordneter Art oder mit solchen Bauwerken
besetzt ist, welche zum Zwecke der Errichtung des Ge-
bäudes abgebrochen werden sollen.

Aus dem Baubuche müssen sich ergeben:
1. die Personen, mit denen ein Werk-, Dienst- oder

Lieferungsvertrag abgeschlossen ist, die Art der
diesen Personen übertragenen Arbeiten und die
vereinbarte Vergütung;

2. die auf jede Forderung geleisteten Zahlungen und
die Zeit dieser Zahlungen;

3. die Höhe der zur Bestreitung der Baukosten zu-
gesicherten Mittel und die Person des Geldgebers
sowie Zweckbestimmung und Höhe derjenigen Be-
träge, die gegen Sicherstellung durch das zu be-
bauende Grundstück (Z 1 Abs. 3), jedoch nicht
zur Bestreitung der Baukosten gewährt werden;

4. die einzelnen in Anrechnung auf die unter Ziffer
3 genannten Mittel,an den Buchführungspflich-
tigen oder für seine Rechnung geleisteten Zahl-
ungen und die Zeit dieser Zahlungen;

5. Abtretungen, Pfändungen oder sonstige Verfüg-
ungen über diese Mittel;

6. die Beträge, die der Buchführungspflichtige für
eigene Leistungen in den Bau aus diesen Mitteln
entnommen hat.

Das Buch ist bis zum Ablaufe von fünf Jahren,
von der Beendigung des letzteingetragenen Baues an
gerechnet, aufzubewahren.

H 3. Die Vorschriften des § 2 finden auch auf Um-
bauten Anwendung, wenn für den Umbau Baugeld ge-

währt wird.
Z 4. Bei Neubauten ist der Bauleiter verpflichtet,

an leicht fichtbarer Stelle einen Anschlag anzubringen,
welcher den Stand, den Familiennamen und wenigstens
einen ausgeschriebenen Vornamen sowie den Wohnort
des Eigentümers, und falls dieser die Herstellung des
Gebäudes oder eines einzelnen Teiles des Gebäudes
einem Unternehmer übertragen hat, des Unternehmers in
deutlich lesbarer und unverwischbarer Schrift enthalten
muß. Wird der Bau von einer Firma als Eigentümer
oder Unternehmer ausgeführt, so ist diese und der Nieder-
lasfungsort anzugeben.

§ 5. Baugeldempfänger, welche ihre Zahlungen ein-

gestellt haben oder über deren Vermögen das Konkurs-
verfahren eröffnet worden ist und deren im tz 1 Abs. 1

bezeichnete Gläubiger zur Zeit der Zahlungseinstellung
oder der Konkurseröffnung benachteiligt sind, werden
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft, wenn
sie vorsätzlich zum Nachteile der bezeichneten Gläubiger
den Vorschriften des § 1 zuwidergehandelt haben. Sind
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milbernbe ttmftänbe oorfjanben, fo tann bie (Strafe bis
auf einen Sag ©efängniS ermäßigt ober auf ©elbftrafe
bis ju breitaufenb 9Jtarf ertannt werben.

§ ö. ffur gütjrung eines Vaubud)S oerpflidjtete
Verforten, weld)e itjre Qatjtungen eingeteilt haben ober
über beren Vermögen ,ftonfur§oerfai)ren eröffnet toorben
ift unb beren im § 2, 2Ibf. 3, ßiff. 1 bezeichnete ©läu=
biger zur 3eit ber ffaf)tungseinfteiiung ober ber ftom
lürSeröffnung benachteiligt finb, werben mit ©efängniS
bis z» einem Faßt ober mit ©elbftrafe bis ju brci-
taufenb ïtJlarE beftraft, wenn fie bas norgetriebene 93au=

bud) zu führen unterlaffen ober eS uert)eimtict)t, oer=
nicfjtet ober fo unorbenttich geführt haben, baß es» ïeine
genügenbe lleberficf)t, inSbefonbere über bie Verwenbung-
ber zur Veftreitung ber 3t aufoften zugeficherten SRittet,
gewägt-

§ 7. SOtit ©elbftrafe bis» zu einhunbertfünfzig SJtarf
unb im UnoermögenSfalle mit |>aft bis zu nier Sßodfen
wirb beftraft, wer ben Vorfdfriften beS § 4 zuwiber=
hanbelt.

§ 8. Sie Vorfcßriften biefeS 2lbfd)nittS finben auf
stauten, bie bereits nor bem Fufrafttreten beS ©efeßeS
begonnen finb, feine Stnwenbung.

ScDweizcriscber 6la$erttiei$ter- und fettster»
ï«brikatttett»Uerbaita.

Sßir machen unfern Vtitgliebera bie SCRitteitung, baß
bie ©laSnerficherungSgefelffchaft „^ammonia", gegrünbet
oon ben ©laferinnungen Seutfd)tanbS, nom h- VunbeS=
rat bie .ftonzeffion für bie 3lufnat)me non ©laSoerfid)erun=
gen in ber Schweiz erhalten hat unb nunmehr ihre Sätig=
feit beginnt.

@S wirb in ben näcßften Sagen fperr Fnfpettor Sepffert
fich erlauben, bei Fhuen oorfteltig zu werben unb erfudjen
wir Sie, laut Vefcbluß unferer ©eneraloerfammlung in
St. ©alten, bemfefben tatfräftig an fpanb zu gehen unb
für baS fjnftitut nach Säften zu wirfen. Stüe nähere
StuSfunft wirb Fhuen gerne erteilt unb bei attfältigen
2lbfct)Iüffen oon Verficljerungen fteht Fhuen bie Sub=
bireftion für bie Schweiz, fperr ©mil Kettling, ®ifen=
baßnftraße 22, Rurich II, zur Verfügung.

llnlängft haben wir auch ®iu ffirfutar erlaffen, wo=
nach JêbeS SDRitglieb aufgeforbert würbe, baS Surchfd)mttS=
Slrbeiteroei'zeichniS unb bie QahreSlohnfumme berfelben
uns zugehen zu faffen befjufS beitritt zum Schweiz. 2Ir=

beitgeberoerbanb. Seiber nüiffen wir fonftatieren, baß
unferrn 2XppeII wenig nachgelebt würbe, inbem ein @roß=
teil unferer Vtitglieber baS betreffenbe Formular nicht
eingefanbt hat. SBir hoffen, baß baS VerfäumniS fofort
nadjgetiolt wirb.

Sie neuen ffentratftatuten werben biefer Sage an
Seftionen unb ©inzelmitgtieber oerfanbt unb erfudjen
wir, baS ©remplar, welcfjeS zu unterfchreiben ift, mit
Fßrer llnterfcE)rift zu oerfehen unb bis fpäteftenS am
15. September 1909 an ben ffentratpräfibenten, fperrn
Slug. ''Iß eiSh ei t, Seeftraße 15, in 3ürid) II, ein=

Zufenben.

SBerte SDXitgtieber

©S bürfte an ber 3eit fein, baf) fid) ein feber etwas
mehr für bie Drganifation intereffiert, inbem ber Vor=
ftanb fich alte Sftüfje gibt, baS 9ted)t ber Sittgemeinheit
Zur ©eltung zu bringen, waS ihm aber oerunmöglicht
wirb, wenn nicht jeber College baS Selbfibewußtfein in
fich trägt, zu Stutz unb frommen ber 2({Igemeint)eit- zu
wirfen.

Sßir hoffen, baff unfer Slppdt nicht ungehÖrt oerhatte,
unb bie ßufunft eine beffere fein wirb, atS wie bisher.

SJtit fottegiatifchem ©ruf) :

Stamens beS 3entraloorftanbeS:

Ser. ißräfibent: Sing. SöciSheit.
Ser Slïtuar: F- ©. gtithrer.

Hllflemeiaes Bimmen.
Suftfchiffhößc nnt 3ürtd)t)ont. F_n ber Stahe be§

3ürichhornS, in ber Fortfeßung ber Fröhtid)ftraße, wirb
mit bem Vau einer prooiförif'd)en Satte für einen 2Ieto=

plan begonnen. Ser oon fpettn Ingenieur 3. •tetter»

Vädftolb projeftierte Schuppen hat eine Sänge oon 16

SJtetern, bie breite beträgt 13 SEReter. Sie bpalte ift für
ben Sleroplan beS in f]ürid) wohnenben Ingenieurs
Subwig £>erßog beftimmt, ber in etwa 4 SBodf'en über

ben See t)irt VerfudjSftüge mit einem Flugapparat eigener

©rfinbung unternehmen wirb. Ser |jert)og'fd)e Flug»

apparat ift 11 SReter lang unb in Ftugbereitfdjaft 15

SJteter breit.

Sdjulljausbauten in SßiibenSwit. Ennert brei

Fahren hat bie ©emeinbe SöäbenSwil oier neue Schub

häufer gebaut. SeilS burd) bie Vermehrung ber Schüler»

Zahl, hauptfäd)lich aber burch bie Veftimmungen beS

neuen Sdjulgefc^eS finb biefe Vauten alle zur uitum»

gänglichen Stotwenbigfeit. geworben. Surd) ben Vau

genügenber Schullofale ift ben bisherigen Üebelfiänben

nun für lange 3eit abgeholfen. Sie Dpferwilligfeit für
bie Fugenb in ber ©emeinbe SBäbenSwil barf ehrenoott

erwähnt bleiben. SaS tet)terbaute SchulhauS (für bie

Schule Ort) ift ÎORontag ben 9. Sluguft eingeroeif)t

worben.

tRatljausrenooation ^iifjnadjt (Sd)wpz). Statt auf

bie bubgetierten 5000 go- fommt bie 9vatt)auSrenouûtion,
wie fich tier VechnungSablage ergab, auf 11,000 ffr.,
waS eine Ueberfdjreitung um 120 "/o ergibt

Sie neue Kirche itt ©olöau, bie auf ben Srüm»

mern beS VergfturzeS oom 6. September 1806 errichtet

würbe, unb beren ©runbftein anno 1906 gelegt würbe,

geht ihrer Vollenbung entgegen, fobafj am 5. September
bie ©inweihung beS Vergfturzbenf'malS, als welches fie

neben ihrer eigentlichen Veftimmung bienen foil, ftatt»

finben f'ann.

3l.nuwefen in Dietftal. (torr.) Sie Arbeiten für

bie Äänalifation in 9tetftal, welche fofort in Singriff ge-

nomnten werben, finb oom ©enteinberat bem |ierrn
SRaurermeifter ©olombo in Otetftal übertragen worben.

Sie Villa beS ^errn Hauptmann F- Fnieifel, wel^e

nach ^länen ber Herren Slrchiteften Streiff & Schinbler

in ©laruS unb 3ürich erfietlt würbe, ift im Steuheren

fertigerftellt. SaS ©ebäube ftellt einen prächtigen, tmo

nehmen Vau bar unb gereicht ber ©emeinbe zur 3ierbe.

Sdjulhausbau Snoos. Sie ©emeinbeoerfammlung
hat auf Slntrag ber Vel)örben ben Slnlauf beS §üfü'
^leimwefenS in SaooS Sorf als SchulhauSplah
greife oon 45,000 fft'- genehmigt unb ben Vau eineS

neuen SçhulhaufeS befdjloffen unter Vewilligung beS

hierfür erforberlicljen ÄrebiteS oon 160,000
hat fie ben Vertauf beS alten SctjulhaufeS mit Siegreffen

in SaooS»Sorf gutgeheißen. Ser .VertaufSpreiS P
letzteres beträgt 65,000 F^- unb reidjt äuS zum Stnlauf

beS obigen ^leimwefenS unb zur Veftreitung ber ta|ten

für Srainage, ©rftellitng einer FufahrtSftraße uno

anberer Arbeiten.
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mildernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe bis
auf einen Tag Gefängnis ermäßigt oder auf Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark erkannt werden.

§ 9. Zur Führung eines Baubuchs verpflichtete
Personen, welche ihre Zahlungen eingestellt haben oder
über deren Vermögen Konkursverfahren eröffnet worden
ist und deren im § 2, Abs. 3, Ziff. 1 bezeichnete Gläu-
biger zur Zeit der Zahlungseinstellung oder der Kon-
kürseröffnung benachteiligt sind, werden mit Gefängnis
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu drei-
tausend Mark bestraft, wenn sie das vorgeschriebene Bau-
buch zu führen unterlassen oder es verheimlicht, ver-
nichtet oder so unordentlich geführt haben, daß es keine

genügende Uebersicht, insbesondere über die Verwendung,
der zur Bestreitung der Baukosten zugesicherten Mittel,
gewährt.

tz 7. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark
und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen
wird bestraft, wer den Vorschriften des tz 4 zuwider-
handelt.

§ 8. Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auf
Bauten, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes

begonnen sind, keine Anwendung.

Schweizerischer «iasermeister- uns fenster-
fabrikanten-lierbana.

Wir machen unsern Mitgliedern die Mitteilung, daß
die Glasversicherungsgesellschaft „Hammonia", gegründet
von den Glaserinnungen Deutschlands, vom h. Bundes-
rat die Konzession für die Aufnahme von Glasversicherun-
gen in der Schweiz erhalten hat und nunmehr ihre Tätig-
keit beginnt.

Es wird in den nächsten Tagen Herr Inspektor Sepffert
sich erlauben, bei Ihnen vorstellig zu werden und ersuchen
wir Sie, laut Beschluß unserer Generalversammlung in
St. Gallen, demselben tatkräftig an Hand zu gehen und
für das Institut nach Kräften zu wirken. Alle nähere
Auskunft wird Ihnen gerne erteilt und bei allfälligen
Abschlüssen von Versicherungen steht Ihnen die Sub-
direktion für die Schweiz, Herr Emil Helbling, Eisen-
bahnstraße 22, Zürich II, zur Verfügung.

Unlängst haben wir auch ein Zirkular erlassen, wo-
nach jedes Mitglied aufgefordert wurde, das Durchschnitts-
Arbeiterverzeichnis und die Jahreslohnsumme derselben
uns zugehen zu lassen behufs Beitritt zum Schweiz. Ar-
beitgeberverband. Leider müssen wir konstatieren, daß
unserm Appell wenig nachgelebt wurde, indem ein Groß-
teil unserer Mitglieder das betreffende Formular nicht
eingesandt hat. Wir hoffen, daß das Versäumnis sofort
nachgeholt wird.

Die neuen Zentralstatuten werden dieser Tage an
Sektionen und Einzelmitglieder versandt und ersuchen
wir, das Exemplar, welches zu unterschreiben ist, mit
Ihrer Unterschrift zu versehen und bis spätestens am
15. September 1999 an den Zentralpräsidenten, Herrn
Aug. Weisheit, Seestraße 15, in Zürich U, ein-
zusenden.

Werte Mitglieder!
Es dürfte an der Zeit sein, daß sich ein jeder etwas

mehr für die Organisation interessiert, indem der Vor-
stand sich alle Mühe gibt, das Recht der Allgemeinheit
zur Geltung zu bringen, was ihm aber verunmöglicht
wird, wenn nicht jeder Kollege das Selbstbewußtsein in
sich trägt, zu Nutz und Frommen der Allgemeinheit- zu
wirken.

Wir hoffen, daß unser Appell nicht ungehört verhalle,
und die Zukunft eine bessere sein wird, als wie bisher.

Mit kollegialischem Gruß:

Namens des Zentralvorstandes:

Der Präsident: Aug. Weisheit.
Der Aktuar: I. G. Fluhrer.

MgtMl«îî »NVttt».
Luftschiffhalle am Zürichhorn. In der Nähe des

Zürichhorns, in der Fortsetzung der Fröhlichstraße, wird
mit dem Bau einer provisorischen Halle für einen Aero-

plan begonnen. Der von Herrn Ingenieur I. Keller-

Bächtold projektierte Schuppen hat eine Länge von 18

Metern, die Breite beträgt 13 Meter. Die Halle ist für
den Aeroplan des in Zürich wohnenden Ingenieurs
Ludwig Hertzog bestimmt, der in etwa 4 Wochen über

den See hin Versuchsflüge mit einem Flugapparat eigener

Erfindung unternehmen wird. Der Hertzog'sche Flug-

apparat ist 11 Meter lang und in Flugbereitschast Id
Meter breit.

Schulhausbauten in Wädenswil. Innert drei

Jahren hat die Gemeinde Wädenswil vier neue Schul-
Häuser gebaut. Teils durch die Vermehrung der Schüler-
zahl, hauptsächlich aber durch die Bestimmungen des

neuen Schulgesetzes sind diese Bauten alle zur unum-

gänglichen Notwendigkeit, geworden. Durch den Bau

genügender Schullokale ist den bisherigen Uebelständen

nun für lange Zeit abgeholfen. Die Opferwilligkeit für
die Jugend in der Gemeinde Wädenswil darf ehrenvoll

erwähnt bleiben. Das letzterbaute Schulhaus (für die

Schule Ort) ist Montag den 9. August eingeweiht
worden.

Rathausrenovation Küßnacht (Schwyz). Statt auf

die budgetierten 5990 Fr. kommt die Rathausrenovation,
wie sich bei der Rechnungsablage ergab, auf 11,099 Fr.,
was eine Ueberschreitung um 129 "/„ ergibt

Die neue Kirche in Goldau, die auf den Trum-

mern des Bergsturzes vom 6. September 1806 errichtet

wurde, und deren Grundstein anno 1906 gelegt wurde,

geht ihrer Vollendung entgegen, sodaß am 5. September
die Einweihung des Bergsturzdenkmals, als welches sie

neben ihrer eigentlichen Bestimmung dienen soll, statt-

finden kann.

Brauwesen in Netstal. (Korr.) Die Arbeiten für

die Kanalisation in Netstal, welche sofort in Angriff ge-

nommen werden, sind vom Genreinderat dem Herrn

Maurermeister Colombo in Netstal übertragen worden.

Die Villa des Herrn Hauptmann I. Zweifel, welche

nach Plänen der Herren Architekten Streifs »à Schindler

in Glarus und Zürich erstellt wurde, ist im Aeußeren

fertigerstellt. Das Gebäude stellt einen prächtigen, vor-

nehmen Bau dar und gereicht der Gemeinde zur Zierde.

Schulhausbau Davos. Die Gemeindeversammlung
hat auf Antrag der Behörden den Ankauf des Höfln

Heimwesens in Davos-Dorf als Schulhausplatz M
Preise von 45,999 Fr. genehmigt und den Bau eines

neuen Schulhauses beschlossen unter Bewilligung des

hierfür erforderlichen Kredites von 169,999 Fr.; ferner

hat sie den Verkauf des alten Schulhauses mit Regressen

in Davos-Dorf gutgeheißen. Der Verkaufspreis füs

letzteres beträgt 65,000 Fr. und reicht aus zum Ankaus

des obigen Heimwesens und zur Bestreitung der Kosten

für Drainage, Erstellung einer Zufahrtsstraße und

anderer Arbeiten.
-
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